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Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 31. Januar 2014 (BStBl I 
S. 290), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016 (BStBl I S. 490) geändert 
worden ist, mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 
 
1. Der erste Satz im zweiten Absatz der Nummer 1 des AEAO vor §§ 8, 9 wird wie folgt 
 gefasst: 
 

„Zwischenstaatliche Vereinbarungen enthalten dagegen z.T. Fiktionen, die den §§ 8 
und 9 AO vorgehen (z.B. Art. 13 des Protokolls 7 über die Vorrechte und Befreiungen 
der Europäischen Union vom 26.10.2012, Amtsblatt der Europäischen Union C 326 
S. 266; Artikel X des NATO-Truppenstatuts i.V.m. Art. 68 Abs. 4, Art. 73 des 
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut).“  

 
2. Die Nummer 3 des AEAO zu § 31 wird wie folgt gefasst: 
 

„3. Auskünfte gegenüber Krankenkassen bei freiwillig Versicherten 
3.1 Freiwillig Versicherte, die hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind 

Die Finanzbehörden sind gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen hinsicht-
lich freiwillig Versicherter, die hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind, 
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Personenkreis die Beitragsbemessungsgrenze als beitragspflichtige Einnahme 
gilt, ist die Krankenkasse grundsätzlich nicht verpflichtet, die sozialversiche-
rungsrelevanten Verhältnisse zu ermitteln. 

 
Der freiwillig Versicherte kann allerdings eine Beitragsreduzierung erreichen, 
wenn er geringere Einnahmen nachweist (§ 240 Abs. 4 Satz 2 SGB V). Die aus 
dem zuletzt vorgelegten Einkommensteuerbescheid abgeleitete Beitragsbe-
messung bleibt dann bis zur Erteilung des nächsten Einkommensteuerbescheids 
maßgebend. Erklärt ein freiwillig Versicherter seiner Krankenkasse in derar-
tigen Fällen auf Nachfrage, ihm sei seit mehr als 18 Monaten kein Steuer-
bescheid zugegangen, ist der Krankenkasse auf Ersuchen mitzuteilen, ob inner-
halb dieses Zeitraums ein Steuerbescheid erteilt wurde (unabhängig davon, 
welchen Veranlagungszeitraum er betrifft); bejahendenfalls ist auch dessen 
Datum und das jeweilige Veranlagungsjahr mitzuteilen. 

 
3.2 Andere freiwillig Versicherte 
3.2.1 Rechtslage bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2014 

 Bei anderen freiwillig Versicherten ist die Krankenkasse verpflichtet, die 
sozialversicherungsrelevanten Verhältnisse zu ermitteln. Kommt der 
Versicherte seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, kann die Krankenkasse die 
Finanzbehörden in diesen Fällen um Auskunft ersuchen. Die nach § 31 Abs. 2 
AO zulässige Auskunft ist auf die zur Beitragsfestsetzung unbedingt notwen-
digen Angaben zu beschränken (insbesondere Höhe einzelner Einkünfte oder 
Summe der Einkünfte). 
 

3.2.2 Rechtslage ab Veranlagungszeitraum 2015 
 Auch bei anderen freiwillig Versicherten ist die Beitragsbemessungsgrenze als 
beitragspflichtige Einnahme anzusetzen, sofern und solange Mitglieder Nach-
weise über ihre Einnahmen auf Verlangen der Krankenkasse nicht vorlegen 
(§ 240 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz SGB V). Nr. 3.1 gilt in diesen Fällen entspre-
chend. 

 
3.3 Die Krankenkassen haben in ihren Ersuchen darzulegen, welches Versiche-

rungsverhältnis besteht und für welchen Zeitraum die Auskunft erteilt werden 
soll (vgl. AEAO zu § 31, Nrn. 3.1, 3.2.1 oder 3.2.2).“ 

 
3. Die Nummern 2.3 und 2.4 des AEAO zu § 31a werden wie folgt gefasst: 
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Zuständig für die Prüfung und Bekämpfung von illegaler Beschäftigung nach 
Nr. 2.1 des AEAO zu § 31a und Schwarzarbeit nach Nr. 2.2 lfd. Nr. 1 und 2 
des AEAO zu § 31a sind die Behörden der Zollverwaltung, Arbeitsbereich 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Die FKS prüft auch, ob Verstöße gegen 
Mitteilungspflichten nach Nr. 2.2 lfd. Nr. 3 des AEAO zu § 31a vorliegen, 
sofern diese Mitteilungspflichten Sozialleistungen nach dem SGB II, dem 
SGB III oder Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz betreffen; für Sozial-
leistungen nach dem SGB I sind die jeweiligen Leistungs- bzw. Subventions-
geber zuständig (vgl. AEAO zu § 31a, Nr. 4.2). Für die Verfolgung und Ahn-
dung von Verstößen gegen die in Nr. 2.2 lfd. Nr. 4 und 5 des AEAO zu § 31a 
aufgeführten Pflichten sind die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
zuständig (§ 2 Abs. 1a SchwarzArbG). Die Prüfung der Erfüllung steuerlicher 
Pflichten obliegt gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 SchwarzArbG weiterhin den Landes-
finanzbehörden. Die FKS ist gem. § 2 Abs. 1 Satz 3 SchwarzArbG zur Mitwir-
kung an diesen Prüfungen berechtigt. Unabhängig davon prüft die FKS gem. 
§ 2 Abs. 1 Satz 4 SchwarzArbG zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflichten nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 Nr. 4 SchwarzArbG, ob Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass steuerlichen Pflichten aus Dienst- und Werkleistungen nicht 
nachgekommen wurde. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 SchwarzArbG i.V.m. § 21 
Abs. 1 Nr. 9 MiLoG, § 23 Abs. 1 Nr. 1 AEntG sowie § 16 Abs. 1 Nr. 7b AÜG 
führt die FKS auch Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen 
die Verpflichtung zur Entrichtung des Mindestlohnes. Ergeben sich bei der 
Prüfung der FKS Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Steuergesetze, so 
unterrichtet die FKS hierüber die zuständigen Finanzbehörden (§ 6 Abs. 3 
Nr. 4 SchwarzArbG). Zur Durchführung des SchwarzArbG führt die FKS eine 
zentrale Prüfungs- und Ermittlungsdatenbank (§ 16 SchwarzArbG). Den 
Landesfinanzbehörden wird auf Ersuchen Auskunft aus der zentralen Daten-
bank erteilt zur Durchführung eines Steuerstraf- oder Steuerordnungswidrig-
keitenverfahrens und für die Besteuerung, soweit sie im Zusammenhang mit 
der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen steht (§ 17 Abs. 1 Nr. 4 
SchwarzArbG). Soweit durch eine Auskunft die Gefährdung des Unter-
suchungszwecks eines Ermittlungsverfahrens zu besorgen ist, kann die für 
dieses Verfahren zuständige Behörde der Zollverwaltung oder die zuständige 
Staatsanwaltschaft anordnen, dass hierzu keine Auskunft erteilt werden darf 
(§ 17 Abs. 1 Satz 2 SchwarzArbG). § 478 Abs. 1 Satz 1 und 2 StPO findet 
Anwendung, wenn die Daten Verfahren betreffen, die zu einem Strafverfahren 
geführt haben (§ 17 Abs. 1 Satz 3 SchwarzArbG). 
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Verfügt die Finanzbehörde über Informationen, die die FKS oder die nach 
Landesrecht zuständigen Behörden für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur 
Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit benötigen, hat sie 
diese mitzuteilen. Hierzu zählen auch Verstöße gegen die Verpflichtung zur 
Gewährung der Arbeitsbedingungen i.S.d. § 20 MiLoG, § 8 i.V.m. § 5 Nr. 1 - 3 
AEntG sowie § 10 Abs. 5 AÜG. Anhaltspunkte für einen möglichen Verstoß 
reichen für eine Mitteilung aus. Ein unverhältnismäßiger Aufwand i.S.d. § 31a 
Abs. 2 Satz 3 AO liegt bei den Mitteilungen an die FKS im Regelfall nicht 
vor.“ 

 
4. Der AEAO zu § 73 wird wie folgt gefasst: 
 
 „AEAO zu § 73 - Haftung bei Organschaft 
 

1. Art der Haftung und Haftungsschuldner 
§ 73 AO begründet eine persönliche Haftung, die nicht gegenständlich 
beschränkt ist. Sie ist sachlich beschränkt auf die Steuern, für welche die 
Organschaft von Bedeutung ist. Haftungsschuldner ist die Organgesellschaft. 

 
2. Haftungsvoraussetzungen 

Tatbestandliche Voraussetzung für die Haftung ist das Bestehen eines Organ-
schaftsverhältnisses nach den jeweiligen Steuergesetzen (§§ 14 ff. KStG, § 2 
Abs. 2 GewStG sowie § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG).  

 
3. Umfang der Haftung 
3.1 Sachliche Beschränkung 

Die Haftung ist auf Steuern und Ansprüche auf Erstattung von Steuer-
vergütungen beschränkt, für die die Organschaft steuerlich von Bedeutung ist. 
Besteht z.B. nur eine umsatzsteuerliche Organschaft, so scheidet eine 
Haftungsinanspruchnahme der Organgesellschaft für die Körperschaftsteuer 
des Organträgers aus. 
 
Die Organgesellschaft haftet dem Grunde nach für alle Steuern, die im 
Organkreis verursacht worden sind; im Rahmen der Ermessensausübung soll 
die Haftung aber grundsätzlich auf die in ihrem eigenen Betrieb oder im 
Betrieb des Organträgers verursachten Steuern beschränkt werden.  
 
Eine Begrenzung der Haftungsinanspruchnahme einer Organgesellschaft im 
Rahmen der Ermessensausübung erfolgt jedoch nicht, wenn der Organträger 
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gesellschaft übertragen, unentgeltliche Nutzungen oder Leistungen gewährt 
haben oder keine Trennung der Vermögenssphären der Organteile möglich ist, 
sodass die Organgesellschaft auch für Steuern haftet, die durch den Betrieb des 
Organträgers oder einer anderen Organgesellschaft verursacht worden sind 
(BFH-Beschluss vom 19.3.2014, V B 14/14, BFH/NV S. 999 und BGH-Urteil 
vom 29.1.2013, II ZR 91/11, ZIP S. 409). 
 
Zu den Folgen mangelnder Mitwirkung siehe Nr. 3.3. 
 
Steuerliche Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 AO) sind von der Haftung ausge-
nommen (BFH-Urteil vom 5.10.2004, VII R 76/03, BStBl 2006 II S. 3). 
 
Der Solidaritätszuschlag ist als Ergänzungsabgabe zur Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer in die Haftung miteinzubeziehen (§ 73 i.V.m. § 3 Abs. 1 
AO). 

 
3.1.1 Körperschaftsteuer 

Bei der körperschaftsteuerlichen Organschaft ist es ermessensgerecht, den 
Verursachungsbeitrag einer Organgesellschaft für die rückständige Steuer des 
Organträgers nach dem Verhältnis des zugerechneten positiven Einkommens 
der Organgesellschaft (originäres Organeinkommen) zu der Summe der 
gesamten zugerechneten positiven Organeinkommen des Organkreises eines 
Veranlagungszeitraums zu bestimmen. 
 
Bei der Ermittlung des originären Einkommens der Organgesellschaft sind die 
auf Ebene des Organträgers nach § 15 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 KStG 
vorzunehmenden Korrekturen zu berücksichtigen. 

 
Die Inanspruchnahme der Organgesellschaft kann höchstens in Höhe einer 
fiktiven Steuer auf das originäre Organeinkommen erfolgen. Zusätzlich wird 
die Inanspruchnahme auf die Körperschaftsteuer beschränkt, die gegen den 
Organträger festgesetzt wird. 

 
3.1.2 Umsatzsteuer 

Bei der umsatzsteuerlichen Organschaft ist es ermessensgerecht, den Ver-
ursachungsbeitrag einer Organgesellschaft auf die auf den Außenumsätzen der 
Organgesellschaft beruhende Umsatzsteuer abzüglich der bei der Organ-
gesellschaft anfallenden Vorsteuer zu bestimmen. 
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Voraussetzung für die Haftung ist, dass das Organschaftsverhältnis für den 
steuerlichen Anspruch gegen den Organträger auch unter Beachtung von 
Umwandlungsvorgängen von Bedeutung ist. Die Steuern müssen während der 
zeitlichen Dauer der Organschaft verursacht worden sein. Die steuerliche 
Bedeutung der Organschaft geht nicht dadurch verloren, dass ein Steuer-
anspruch - z.B. bei abweichenden Wirtschaftsjahren im Organkreis - mög-
licherweise erst nach Beendigung der Organschaft entsteht, sofern dieser durch 
die Organschaft noch beeinflusst ist. Auf den Zeitpunkt der Festsetzung und 
der Fälligkeit kommt es nicht an. 
 
Im Falle eines Umwandlungsvorgangs mit Rückwirkung kann ein Gewinn-
abführungsvertrag nur für die Zukunft Wirkung entfalten, eine Inhaftungnahme 
kommt daher auch in diesen Fällen nur für die von der Organgesellschaft ab 
diesem Zeitpunkt mitverursachten Ertragsteuern des Organträgers in Betracht. 
Wird eine körperschaftsteuerliche Organschaft durch einen Umwandlungs-
vorgang mit Rückwirkung beendet, scheidet eine Haftungsinanspruchnahme 
für Steuern, die im Zeitraum der Rückwirkung verursacht wurden, mangels 
Bestehens eines Organschaftsverhältnisses aus. 

 
3.3 Folgen mangelnder Mitwirkung 

Es ist Sache der Organgesellschaft, durch leicht nachprüfbare Unterlagen und 
Berechnungen darzulegen, welche Steuern sie nicht verursacht hat. Die 
Organgesellschaft kann für sämtliche Steuern des Organkreises in Anspruch 
genommen werden, wenn 
 
1. sie keine Angaben macht, die eine Beschränkung ermöglichen, oder 
2. die vorgetragenen Berechnungsgrundlagen für die Beschränkung des 
 Haftungsumfangs nicht leicht und eindeutig zuzuordnen sind.“ 

 
5. Die Nummer 3 und 4 des AEAO zu § 74 werden wie folgt gefasst: 
 

„3. Eine wesentliche Beteiligung liegt auch dann vor, wenn der betroffene Eigen-
tümer nur mittelbar, z.B. über eine Tochtergesellschaft oder einen Treuhänder, 
beteiligt ist. Eine wesentliche Beteiligung i.S.d. § 74 Abs. 2 Satz 1 AO wird 
aber nicht durch Zusammenrechnung der von mehreren Familienmitgliedern 
gehaltenen Anteile begründet (vgl. BFH-Urteil vom 1.12.2015, VII R 34/14, 
BStBl 2016 II S. 375).  
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chende Vermögensbeteiligung auf das Unternehmen einen beherrschenden 
Einfluss tatsächlich und in einer Weise ausübt, die dazu beiträgt, dass fällige 
Betriebssteuern nicht entrichtet werden; es genügt nicht, wenn eine Person nur 
die Möglichkeit hat, beherrschenden Einfluss auszuüben. Ein beherrschender 
Einfluss i.S.d. § 74 Abs. 2 Satz 2 AO kann auch vorliegen, wenn mehrere 
Familienmitglieder Anteile am Betriebsunternehmen halten und sie als Eigen-
tümer der Gegenstände (Besitzunternehmen) gemeinsam in der Lage sind, 
ihren Willen im Betriebsunternehmen durchzusetzen. Es ist jedoch ein aktiver 
und für die Nichtentrichtung fälliger Betriebssteuern kausaler Beitrag erfor-
derlich, ein bloßes Unterlassen bestimmter Handlungen reicht nicht aus. Daher 
kann allein die Weigerung, weitere Kreditmittel zu gewähren - auch wenn dies 
zur Abwendung einer Insolvenz geboten wäre - eine Haftung nach § 74 AO 
nicht begründen (vgl. BFH-Urteil vom 1.12.2015, VII R 34/14, BStBl 2016 II 
S. 375).“ 

 
6. Der AEAO zu § 89 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
 
  „2. Auskünfte nach § 89 Abs. 1 Satz 2 AO 

In § 89 Abs. 1 Satz 2 AO sind Auskünfte über das Verfahren (z.B. 
Fristberechnung, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Aussetzung 
der Vollziehung) gemeint. Die Erteilung von Auskünften materieller 
Art ist den Finanzbehörden gestattet; hierauf besteht jedoch kein An-
spruch. Sofern eine Finanzbehörde eine schriftliche Auskunft mate-
rieller Art außerhalb des § 89 Abs. 2 AO und der StAuskV erteilt, soll 
darauf hingewiesen werden, dass die Auskunft unverbindlich ist. Ist 
dies unterblieben, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob der Empfänger 
in entsprechender Anwendung des § 133 BGB nach den ihm bekannten 
Umständen unter Berücksichtigung von Treu und Glauben von einer 
Verbindlichkeit der ihm erteilten Auskunft ausgehen konnte. Hierbei ist 
im Regelfall davon auszugehen, dass keine Bindungswirkung eintreten 
sollte.“ 

 
 b) Die Nummer 3.6.1 wird wie folgt gefasst: 
 

„3.6.1 Die von der nach § 89 Abs. 2 Satz 2 und 3 AO zuständigen Finanz-
behörde erteilte verbindliche Auskunft ist für die Besteuerung des 
Antragstellers nur dann bindend, wenn der später verwirklichte Sach-
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nur unwesentlich abweicht (§ 2 Abs. 1 Satz 1 StAuskV). Die Bindungs-
wirkung tritt daher nicht ein, wenn der tatsächlich verwirklichte Sach-
verhalt mit dem bei der Beantragung der verbindlichen Auskunft vorge-
tragenen Sachverhalt in wesentlichen Punkten nicht übereinstimmt. 
Eine vom Bundeszentralamt für Steuern nach § 89 Abs. 2 Satz 3 AO 
rechtmäßig erteilte verbindliche Auskunft bindet auch das Finanzamt, 
das bei Verwirklichung des der Auskunft zugrunde liegenden Sach-
verhalts zuständig ist. In den Fällen des § 1 Abs. 2 StAuskV können 
sich die Feststellungsbeteiligten nur einvernehmlich auf die Bindungs-
wirkung der ihnen gemeinsam erteilten Auskunft berufen; geschieht 
dies nicht, entfällt die Bindungswirkung gegenüber allen Feststellungs-
beteiligten (vgl. BFH-Urteil vom 17.9.2015, III R 49/13, BFH/NV 2016 
S. 624).“ 

 
 c) Die Nummer 4.1.3 wird wie folgt gefasst: 
 

„4.1.3 Die Gebühr wird für jeden Antrag auf verbindliche Auskunft fest-
gesetzt. Es handelt sich jeweils um einen Antrag, soweit sich die 
rechtliche Beurteilung eines Sachverhalts auf einen Steuerpflichtigen 
bezieht. Dieser Sachverhalt kann sich auf mehrere Steuerarten aus-
wirken. In den Fällen des § 1 Abs. 2 StAuskV wird nur eine Gebühr 
erhoben; die Gesellschafter sind Gesamtschuldner der Gebühr (§ 89 
Abs. 3 Satz 2 AO in der ab 23.7.2016 geltenden Fassung). Ist in 
derartigen Fällen hinsichtlich des der Auskunft zugrunde liegenden 
Sachverhalts teilweise auch die Gesellschaft Steuerschuldnerin (vgl. 
AEAO zu § 122, Nr. 2.4.1), wird gegenüber den Gesellschaftern und 
der Gesellschaft nur eine Gebühr erhoben. In Umwandlungsfällen ist 
jeder abgebende, übernehmende oder entstehende Rechtsträger eigen-
ständig zu beurteilen.“ 

 
7. Der AEAO zu § 93 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Nummer 1.1.1 wird wie folgt gefasst: 
 

„1.1.1 Voraussetzung für ein Auskunftsersuchen nach § 93 Abs. 1 Satz 1 AO 
ist, dass die Heranziehung eines Auskunftspflichtigen im Einzelfall 
aufgrund hinreichender konkreter Umstände oder aufgrund allgemeiner 
Erfahrungen geboten ist (vgl. BFH-Urteile vom 29.10.1986, VII R 
82/85, BStBl 1988 II S. 359, und vom 18.3.1987, II R 35/86, BStBl II 



 
Seite 9  S. 419). Unter dieser Voraussetzung sind grundsätzlich auch Sammel-

auskunftsersuchen zulässig (vgl. BFH-Urteil vom 24.10.1989, VII R 
1/87, BStBl 1990 II S. 198). Unzulässig sind Auskunftsersuchen „ins 
Blaue hinein” (vgl. BFH-Urteil vom 23.10.1990, VIII R 1/86, BStBl 
1991 II S. 277). Darüber hinaus müssen die Auskunft zur Sachverhalts-
aufklärung geeignet und notwendig, die Pflichterfüllung für den Betrof-
fenen möglich und dessen Inanspruchnahme geeignet, erforderlich und 
zumutbar sein (vgl. BFH-Urteile vom 29.10.1986, VII R 82/85, und 
vom 24.10.1989, VII R 1/87, jeweils a.a.O.). Die Erforderlichkeit eines 
Auskunftsersuchens ist von der zuständigen Finanzbehörde nach den 
Umständen des Einzelfalles und unter Berücksichtigung allgemeiner 
Erfahrungen im Wege der Prognose zu beurteilen. Die Erforderlichkeit 
setzt keinen begründeten Verdacht voraus, dass steuerrechtliche 
Unregelmäßigkeiten vorliegen; es genügt, wenn aufgrund konkreter 
Momente oder aufgrund allgemeiner Erfahrungen ein Auskunfts-
ersuchen angezeigt ist (vgl. BFH-Urteil vom 17.3.1992, VII R 122/91, 
BFH/NV S. 791). Nur wenn klar und eindeutig jeglicher Anhaltspunkt 
für die Steuererheblichkeit fehlt, ist ein Auskunftsverlangen rechts-
widrig (BFH-Urteil vom 29.7.2015, X R 4/14, BStBl 2016 II S. 135).“ 

 
 b) Die Nummern 1.2.2 bis 1.2.4 werden wie folgt gefasst: 
 

1.2.2 Vor dem Auskunftsersuchen an Dritte ist im Regelfall der Steuer-
pflichtige zu befragen. Dieses Subsidiaritätsprinzip ist eine spezielle 
Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Es soll zum einen 
vermieden werden, dass Nichtbeteiligte Einblick in die steuerlich 
relevanten Verhältnisse des Beteiligten erhalten, zum anderen sollen 
dem Dritten die mit der Auskunft verbundenen Mühen erspart werden. 

    
Die Finanzbehörde darf folglich - außerhalb des Steuerfahndungs-
verfahrens (vgl. § 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 i.V.m. Satz 3 AO) - 
nur in atypischen Fällen vom Subsidiaritätsprinzip abweichen, wobei 
am Zweck der Vorschrift zu messen ist, ob ein solcher atypischer Fall 
vorliegt (vgl. BFH-Urteil vom 24.10.1989, VII R 1/87, BStBl 1990 II 
S. 198, m.w.N.). 

 
Atypische Fälle liegen insbesondere vor, wenn 
- der Beteiligte unbekannt ist (z.B. BFH-Urteil vom 4.10.2006, 

VIII R 53/04, BStBl 2007 II S. 227), 
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VII R 89/88, BStBl II S. 537) oder 
- wenn die Finanzbehörde es im Rahmen einer vorweggenom-

menen Beweiswürdigung (Prognoseentscheidung) aufgrund 
offenkundiger oder konkret nachweisbarer Tatsachen als zwin-
gend ansieht, dass der Versuch der Sachverhaltsaufklärung 
durch den Beteiligten erfolglos bleiben wird (vgl. BFH-Urteil 
vom 29.7.2015, X R 4/14, BStBl 2016 II S. 135); siehe dazu 
auch AEAO zu § 93, Nrn. 1.2.3 und 1.2.4. 

 
1.2.3 Auskunftsersuchen an Dritte können insbesondere geboten sein, wenn 

die Beteiligten offenkundig keine eigenen Kenntnisse über den rele-
vanten Sachverhalt besitzen und eine Auskunft daher ohne Hinzu-
ziehung Dritter nicht erteilt werden kann; in diesem Fall ist das 
Auskunftsersuchen unmittelbar an denjenigen zu richten, der über die 
entsprechenden Kenntnisse verfügt.  
 

1.2.4 Ein Auskunftsersuchen an einen Dritten kann aber auch geboten sein, 
wenn eine Auskunft des Beteiligten aufgrund offenkundiger oder 
konkret nachweisbarer Umstände von vorneherein als unwahr zu werten 
wäre oder wenn von vornherein feststeht, dass der Beteiligte nicht 
mitwirken wird (BFH-Urteil vom 29.7.2015, X R 4/14, a.a.O.).“ 

 
8. Die Nummer 2 des AEAO zu § 108 wird wie folgt gefasst: 
 

„2. § 108 Abs. 3 AO gilt auch für die Dreitage-Regelungen (§ 122 Abs. 2 Nr. 1, 
Abs. 2a, § 123 Satz 2 AO; § 4 Abs. 2 VwZG), die Monats-Regelungen (§ 122 
Abs. 2 Nr. 2, § 123 Satz 2 AO), die Zweiwochen-Regelung (§ 122 Abs. 4 
Satz 3 AO) zum Zeitpunkt der Bekanntgabe eines Verwaltungsakts (BFH-
Urteil vom 14.10.2003, IX R 68/98, BStBl II S. 898) und für die Festsetzungs-
frist (vgl. BFH-Urteil vom 20.1.2016, VI R 14/15, BStBl II S. 380).“ 

 
9. Die Nummer 2 des AEAO zu § 117 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Buchstabe b Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7.10.2010 
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugs-
bekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (Amtsblatt Nr. L 268 vom 
12.10.2010, S. 1).“ 
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  „c) des EU-Amtshilfegesetzes und des EU-Beitreibungsgesetzes.“ 
 
10. Der AEAO zu § 122 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Der dritte Satz der Nummer 2.4.1.2 wird wie folgt gefasst: 
 

„In diesen Fällen ist bei Steuerbescheiden, die an Personenvereinigungen 
gerichtet werden, die Identität des Inhaltsadressaten (Steuerschuldners) durch 
Angabe des geschäftsüblichen Namens, unter dem sie am Rechtsverkehr 
teilnehmen, ausreichend gekennzeichnet (BFH-Urteile vom 21.5.1971, 
V R 117/67, BStBl II S. 540, und vom 11.2.1987, II R 103/84, BStBl II 
S. 325).“ 

 
b) Im Satz 4 der Nummer 3.1.4.1 werden die Angaben „Russische Föderation,“ 

und „Ukraine,“ gestrichen. 
 
11. Die Nummer 4 des AEAO zu § 154 wird wie folgt gefasst: 
 

„4. Das Kreditinstitut hat sich vor Erledigung von Aufträgen, die über ein Konto 
abgewickelt werden sollen, bzw. vor Überlassung eines Schließfachs Gewiss-
heit über die Person und Anschrift des (der) Verfügungsberechtigten zu ver-
schaffen (§ 154 Abs. 2 Satz 1 AO). Dazu muss zumindest ein Abgleich der 
diesbezüglichen Angaben mit einem amtlichen Ausweispapier oder Ausweis-
ersatzpapier vorgenommen werden (entsprechend § 4 Abs. 4 GWG).  

 
4.1 Bei natürlichen Personen besteht Gewissheit über die Person und Anschrift im 

Allgemeinen nur, wenn der vollständige Name, das Geburtsdatum und der 
Wohnsitz bekannt sind. Eine vorübergehende Anschrift (z.B. Hoteladresse) 
reicht nicht aus. Bei natürlichen Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt in der 
Europäischen Union einschließlich Personen ohne festen Wohnsitz und Asyl-
suchenden sowie Personen ohne Aufenthaltstitel, die aber aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden können, muss die postalische 
Anschrift festgestellt werden, unter der die Person erreichbar ist.  

 
4.2 Bei einer juristischen Person (Körperschaft des öffentlichen Rechts, AG, 

GmbH usw.) reicht die Bezugnahme auf eine amtliche Veröffentlichung oder 
ein amtliches Register unter Angabe der Register-Nr. aus.  
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müssen die Angaben über Person und Anschrift sowohl des Kontoinhabers als 
auch desjenigen, der das Konto errichtet, festgehalten werden. Steht der Ver-
fügungsberechtigte noch nicht fest (z.B. der unbekannte Erbe), reicht es aus, 
wenn das Kreditinstitut sich zunächst Gewissheit über die Person und Anschrift 
des das Konto Errichtenden (z.B. des Nachlasspflegers) verschafft; die Legiti-
mation des Kontoinhabers ist sobald wie möglich nachzuholen.“ 

 
12. Der AEAO vor §§ 169 bis 171 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Folgende neue Nummer 3 wird eingefügt: 
 

„3. Für den Ablauf der Festsetzungsfrist gilt § 108 Abs. 3 AO (vgl. Nr. 2 
des AEAO zu § 108). Fällt das Ende der Festsetzungsfrist auf einen 
Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, endet die 
Festsetzungsfrist daher erst mit dem Ablauf des nächstfolgenden 
Werktags.“ 

 
 b) Die bisherigen Nummern 3 bis 6 werden die neuen Nummern 4 bis 7. 
 
13. Der AEAO zu § 171 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Der dritte Absatz der Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Die Abgabe einer gesetzlich vorgeschriebenen Steuererklärung kann für sich 
allein eine Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 3 AO grundsätzlich nicht herbei-
führen (BFH-Urteil vom 18.6.1991, VIII R 54/89, BStBl 1992 II S. 124, und 
BFH-Beschluss vom 13.2.1995, V B 95/94, BFH/NV S. 756). Dies gilt hin-
sichtlich einer Umsatzsteuererklärung auch dann, wenn mit ihr ein Anspruch 
auf Auszahlung eines Überschusses geltend gemacht wird (BFH-Urteil vom 
28.8.2014, V R 8/14, BStBl 2015 II S. 3). Auch in der Kombination von 
Erklärungseinreichung und damit im Zusammenhang stehender Antragstellung 
(auf Durchführung einer Festsetzung oder Feststellung) kann kein Antrag i.S.d. 
§ 171 Abs. 3 AO gesehen werden (BFH-Urteil vom 15.5.2013, IX R 5/11, 
BStBl 2014 II S. 143). Nur im Fall einer Antragsveranlagung (§ 46 Abs. 2 
Nr. 8 EStG) ist die Abgabe der Einkommensteuererklärung ein Antrag i.S.d. 
§ 171 Abs. 3 AO (vgl. BFH-Urteil vom 20.1.2016, VI R 14/15, BStBl II 
S. 380).“ 
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  „4.  Ablaufhemmung wegen Ermittlungen der Steuerfahndung  
4.1 Die Ablaufhemmung des § 171 Abs. 5 Satz 1 AO bei Ermittlungen der 

Steuerfahndung (Zollfahndung) umfasst - anders als im Fall des § 171 
Abs. 4 AO - nicht den gesamten Steueranspruch; vielmehr tritt die 
Hemmung nur in dem Umfang ein, in dem sich die Ergebnisse der Er-
mittlungen auf die festzusetzende Steuer auswirken (BFH-Urteil vom 
14.4.1999, XI R 30/96, BStBl II S. 478). Voraussetzung für die verjäh-
rungshemmende Wirkung einer Fahndungsprüfung ist jedoch, dass 

 
- vor Ablauf der Festsetzungsfrist tatsächlich Ermittlungshand-

lungen der Steuerfahndung vorgenommen worden sind und  
- für den Steuerpflichtigen nicht nur klar und eindeutig erkennbar 

war, dass in seinen Steuerangelegenheiten ermittelt wird, 
sondern auch, in welchem konkreten Besteuerungs- bzw. Straf-
verfahren die Steuerfahndung ermittelt (BFH-Urteile vom 
17.12.2015, V R 58/14, BStBl 2016 II S.574, und vom 
17.11.2015, VIII R 67/13, BStBl 2016 II S. 569).  

 
4.2 Die Ermittlungshandlungen müssen sich gegen den Steuerschuldner 

selbst oder gegen ein Vertretungsorgan des Steuerschuldners richten 
(BFH-Urteil vom 17.12.2015, V R 58/14, BStBl 2016 II S. 574). Im 
Falle der Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer ist die Frage, ob 
Ermittlungsmaßnahmen vorgenommen wurden und eine Hemmung der 
Festsetzungsverjährung eingetreten ist, für jeden Ehegatten oder 
Lebenspartner gesondert zu prüfen (vgl. BFH-Urteil vom 17.11.2015, 
VIII R 68/13, BStBl 2016 II S. 571). Wird ein Steuerpflichtiger von der 
Steuerfahndung in Steuerangelegenheiten eines Dritten zur Auskunft 
oder zur Vorlage von Unterlagen aufgefordert, lösen diese Ermittlungen 
ihm gegenüber keine Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 5 Satz 1 AO 
aus. 

 
4.3 Hinsichtlich des Ablaufs der nach § 171 Abs. 5 Satz 1 AO gehemmten 

Festsetzungsfrist kommt es nicht darauf an, ob aufgrund der Fahn-
dungsprüfung Steuerbescheide „ergangen“ sind. Entscheidend ist, ob 
aufgrund der Ermittlungen der Fahndungsprüfung - ggf. auch erstmalig - 
Steuerbescheide zu erlassen sind. Wenn dies der Fall ist, endet die 
Ablaufhemmung und damit die Festsetzungsfrist insoweit erst, wenn 
diese Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind (BFH-Urteil vom 
17.12.2015, V R 58/14, BStBl 2016 II S. 574). § 171 Abs. 4 Satz 3 AO 
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Satz 1 AO ist nur dann ohne Bedeutung, wenn sich aufgrund einer Fahn-
dungsprüfung keine Änderung der Besteuerungsgrundlagen ergibt.  

 
4.4 Eine Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 9 AO (z.B. aufgrund der 

Erstattung einer Selbstanzeige) schließt eine Ablaufhemmung nach 
§ 171 Abs. 5 Satz 1 AO nicht aus, sofern deren Voraussetzungen vor 
Ablauf der ungehemmten Festsetzungsfrist erfüllt wurden. Muss das 
Finanzamt aufgrund unzureichender Angaben in der Selbstanzeige 
eigene Ermittlungen durch die Steuerfahndung anstellen, führen vor 
Ablauf der ungehemmten Festsetzungsfrist eingeleitete Ermittlungs-
maßnahmen der Steuerfahndung zu einer eigenständigen Ablaufhem-
mung nach § 171 Abs. 5 Satz 1 AO, wenn die spätere Steuerfestsetzung 
auf diesen Ermittlungen beruht (BFH-Urteil vom 17.11.2015, VIII R 
68/13, BStBl 2016 II S. 571).“ 

 
14. Die Nummer 4 des AEAO zu § 179 wird wie folgt gefasst: 
 

„4. In den Fällen der atypisch stillen Unterbeteiligung am Anteil des Gesell-
schafters einer Personengesellschaft (als Hauptgesellschaft) kann eine beson-
dere gesonderte und einheitliche Feststellung vorgenommen werden (§ 179 
Abs. 2 letzter Satz AO). Von dieser Möglichkeit ist wegen des Geheimhal-
tungsbedürfnisses der Betroffenen regelmäßig Gebrauch zu machen. 

 
Die Berücksichtigung der Unterbeteiligung im Feststellungsverfahren für die 
Hauptgesellschaft ist nur mit Einverständnis aller Beteiligten - Hauptgesell-
schaft und deren Gesellschafter sowie des Unterbeteiligten - zulässig (vgl. u. a. 
BFH-Urteil vom 2.3.1995, IV R 135/92, BStBl II S. 531). Das Einverständnis 
der Beteiligten gilt als erteilt, wenn die Unterbeteiligung in der Feststellungs-
erklärung für die Hauptgesellschaft geltend gemacht wird. 
 
Die Regelung gilt für Treuhandverhältnisse, in denen der Treugeber über den 
Treuhänder Hauptgesellschafter der Personengesellschaft ist, entsprechend.  

 
Die örtliche Zuständigkeit für die besondere gesonderte und einheitliche 
Feststellung richtet sich i.d.R. nach der Zuständigkeit für die Haupt-
gesellschaft. 

 
Ist dagegen eine Personengesellschaft atypisch still an einer Kapitalgesellschaft 
beteiligt, dürfen die Feststellungen der Einkünfte aus der Personengesellschaft 
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lungsbescheid getroffen werden. Hier sind zunächst die vom Inhaber des 
Handelsgeschäfts und dem atypisch stillen Gesellschafter gemeinschaftlich 
erzielte Einkünfte gesondert und einheitlich festzustellen. Die in diesem 
Grundlagenbescheid festgestellten Einkünfte sind dann einerseits in den 
Körperschaftsteuerbescheid der Kapitalgesellschaft und andererseits in den die 
Personengesellschaft betreffenden weiteren Bescheid über die gesonderte und 
einheitliche Feststellung von deren Einkünften zu übernehmen (BFH-Urteil 
vom 21.10.2015, IV R 43/12, BStBl 2016 II S. 517).“ 

 
15. Im AEAO zu § 235 wird nach der Nummer 1.3 folgende Nummer 1.4 eingefügt: 
 

„1.4 „Der zeitliche und sachliche Umfang der Nachentrichtungspflicht von Zinsen 
nach § 371 Abs. 3 AO hat keine Auswirkung auf die Berechnung und Fest-
setzung von Hinterziehungszinsen nach § 235 AO.“ 

 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik Themen - Steuern - 
Steuerverwaltung & Steuerrecht - Abgabenordnung - AO-Anwendungserlass) zum Download 
bereit. 
 
Im Auftrag 

http://www.bundesfinanzministerium.de/

